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Verjährungslexikon 
- Stand: 1.1.2002 - 
	A

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Abzahlungsgeschäfte
- Kaufpreisanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Allgemeine Verjährungsfrist
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers bei Personenschäden 30 Jahre nach Begehung der Tat und bei sonstigen Schäden 10 Jahre nach ihrer Entstehung, spätestens 30 Jahre nach dem Ereignis, das den Schaden ausgelöst hat. Vertragliche Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis des Gläubigers spätestens 10 Jahre nach der Entstehung.

	Amtspflichtverletzung
- Schadensersatzanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers bei Personenschäden 30 Jahre nach Begehung der Tat und bei sonstigen Schäden 10 Jahre nach ihrer Entstehung, spätestens 30 Jahre nach dem Ereignis, das den Schaden ausgelöst hat.

	Anfechtung von Willenserklärungen
- wegen Täuschung oder Drohung
(§ 124 BGB)
	1 Jahr
	Entdeckung der Täuschung oder Ende der Zwangslage bei Drohung
	Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit Abgabe der Willenserklärung 10 Jahre verstrichen sind.

	Arbeitslohn
- sofern keine tarifvertraglichen Ausschlussfristen gelten
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe
(§ 45 SGB I)
	4 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist
	

	Architekten
- Honoraransprüche
(§ 195 BGB, § 8 Abs. 1 HOAI)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem die Leistung vertragsgemäß erbracht und eine prüffähige Abschlussrechnung überreicht wurde.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Ärzte
- Honoraransprüche
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Autovermieter
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	B

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Bauhandwerker, Bauunternehmer
- BGB-Werkvertrag, Mängelgewährleistung
(§ 634a BGB)
	5 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	Frist kann durch AGB gegenüber Privatpersonen nicht verkürzt werden. Ausnahme: VOB-Bauvertrag

	Bauhandwerker, Bauunternehmer
- Gewährleistung bei arglistig verschwiegenen Mängeln
(§ 634a Abs. 3 Satz 2 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist kann nicht abgekürzt werden. Die Frist endet frühestens 5 Jahre nach der Abnahme.

	Bauhandwerker, Bauunternehmer
- VOB-Werkvertrag, Mängelgewährleistung für Arbeiten an Gebäuden
(§ 13 Nr. 4 VOB/B)
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Bauhandwerker, Bauunternehmer
- VOB-Werkvertrag, Mängelgewährleistung für Arbeiten an Grundstücken und Feuerungsanlagen
(§ 13 Nr. 4 VOB/B)
	1 Jahr
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Bauhandwerker, Bauunternehmer
- Werklohnanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Beamtenbesoldung, Beamtenversorgung
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Bereicherungsansprüche
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs. Bei der Rückabwicklung von unwirksamen Grundstücksverträgen gilt unabhängig von der Kenntnis des Schuldners eine Verjährungsfrist von 10 Jahren seit Entstehung des Anspruchs.

	Botenlohn
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Bürgschaft
- Haftungsansprüche
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	D

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Darlehen
- Rückzahlungsanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Darlehen
- Zinsanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Dienstbezüge, Angestellte
- sofern keine tariflichen Ausschlussfristen gelten
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	E

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Eigentümer
- Herausgabeanspruch gegen Besitzer
(§ 197 Abs. 1 Nr. 1, § 200 BGB)
	30 Jahre
	Fälligkeit des Anspruchs
	

	Entleiher
- Ansprüche auf Verwendungsersatz
(§ 606, § 558 Abs. 2 BGB)
	6 Monate
	Ende des Leihverhältnisses
	

	Erbausschlagung
- Erblasser wohnte im Inland
(§ 1944 BGB) 
	6 Wochen
	Kenntnis vom Erbfall bzw. Zeitpunkt der Testamentseröffnung
	

	Erbausschlagung
- Erblasser wohnte im Ausland
(§ 1944 BGB)
	6 Monate
	Kenntnis vom Erbfall bzw. Zeitpunkt der Testamentseröffnung
	

	Erbbaurecht
- Erbbauzinsen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Erbbaurecht
- Heimfallanspruch
(§ 4 ErbbauVO)
	6 Monate
	Kenntnis der Voraussetzungen für den Anspruch
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis des Gläubigers 2 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	F

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Fahrgeld
- Personenbeförderung
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Forstwirte
- Kaufpreisanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Frachtkosten
- Güterbeförderung
(§ 439 HGB)
	1 Jahr
	Ablauf des Tages, an dem das Gut abgeliefert wurde
	

	G

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Gastwirte
- Rechnungen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Gerichtskosten
(§ 17 KostO)
	4 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist
	

	Gewährleistungsansprüche
- arglistig verschwiegene Mängel bei beweglichen Sachen
(§ 438 Abs. 3 Satz 1, § 634a Abs. 3 Satz 1 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist kann nicht abgekürzt werden. Die Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Gewährleistungsansprüche
- arglistig verschwiegene Mängel bei Bauwerken und Baumaterialien
(§ 438 Abs. 3 Satz 2, § 634a Abs. 3 Satz 2 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist kann nicht abgekürzt werden. Die Frist endet frühestens 5 Jahre nach der Abnahme bzw. Übergabe. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers endet die Verjährungsfrist 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Gewährleistungsansprüche
- Kaufvertrag über bewegliche Sachen
(§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB)
	2 Jahre
	Ablieferung bzw. Übergabe der Kaufsache
	Frist kann von Unternehmern gegenüber Privatpersonen bei neu hergestellten Sachen in AGB nicht unter 1 Jahr verkürzt werden. Gewährleistungsfrist kann beim Verbrauchsgüterkauf bei neuen Sachen generell nicht verkürzt werden und muss bei gebrauchten Sachen mindestens 1 Jahr betragen.

	Gewährleistungsansprüche
- Kaufvertrag über Grundstücke und Baumaterialien
(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB)
	5 Jahre
	Übergabe des Grundstücks oder der Baumaterialien
	Frist kann von Unternehmern gegenüber Privatpersonen in AGB nicht verkürzt werden. Werden neu hergestellte Baumaterialien von Unternehmern an Verbraucher geliefert, dann ist eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist unter 2 Jahre generell unzulässig. Bei gebrauchten Baumaterialien muss die Gewährleistungsfrist des Händlers mindestens 1 Jahr betragen.

	Gewährleistungsansprüche
- Kaufvertrag, Rechtsmängel
(§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB)
	30 Jahre
	Abschluss des Kaufvertrags
	Frist kann von Unternehmern gegenüber Privatpersonen bei neu hergestellten Sachen in AGB nicht unter 1 Jahr verkürzt werden. Gewährleistungsfrist muss beim Verbrauchsgüterkauf für neue Sachen mindestens 2 Jahre und für gebrauchte Sachen mindestens 1 Jahr betragen.

	Gewährleistungsansprüche
- Rückgriffsansprüche von Händlern gegen Vorlieferanten bei neu hergestellten Sachen (Verbrauchsgüterkauf)
(§ 479 BGB)
	2 Jahre
	Ablieferung der Kaufsache
	Verjährung endet frühestens 2 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem der Händler die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat. Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant die Sache dem Unternehmer abgeliefert hat.

	Gewährleistungsansprüche
- Werkvertrag, Arbeiten an beweglichen Sachen sowie Planungs- und Überwachungsarbeiten hierfür
(§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB)
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	Frist kann von Unternehmern durch AGB gegenüber Privatpersonen maximal auf 1 Jahr verkürzt werden.

	Gewährleistungsansprüche
- Werkvertrag, Arbeiten an Bauwerken sowie Planungs- und Überwachungsarbeiten hierfür
(§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB)
	5 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	Frist kann von Unternehmern durch AGB gegenüber Privatpersonen nicht verkürzt werden. Ausnahme: VOB-Bauvertrag.

	Gewährleistungsansprüche
- Werkvertrag, Arbeiten an sonstigen (unkörperlichen) Gütern
(§ 634a Abs. 1 Nr. 3 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Gewährleistungsansprüche
- VOB-Bauvertrag, Arbeiten an Gebäuden
(§ 13 Nr. 4 VOB)
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Gewährleistungsansprüche
- VOB-Bauvertrag, Arbeiten an Grundstücken und Feuerungsanlagen
(§ 13 Nr. 4 VOB)
	1 Jahr
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	H

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Handelsvertreter, selbständige
- Provisionsanspruch
(§ 88 HGB)
	4 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist
	

	Handelsvertreter, unselbständige
- Provisionsanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Handwerkskammer
- Beiträge
(§ 195, § 199 BGB, § 113 HwO)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Herausgabeansprüche des Eigentümers
- gegen den (unberechtigten) Besitzer
(§ 197 Abs. 1 Nr. 1, § 200 BGB)
	30 Jahre
	Entstehen des Anspruchs
	

	Herausgabeansprüche des Erben
- gegen den (unberechtigten) Erbschaftsbesitzer
(§ 197 Abs. 1 Nr. 2, § 200 BGB)
	30 Jahre
	Erwerb des Besitzes
	

	Hotelrechnungen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	I

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Insolvenzverfahren
- Gläubigeransprüche
(§ 197 Abs. 1 Nr. 5, § 201 BGB)
	30 Jahre
	Feststellung des Anspruchs im Insolvenzverfahren
	Bei künftig regelmäßig wiederkehrenden Leistungen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren.

	Industrie- und Handelskammern
- Beiträge
(§ 3 Abs. 8 IHKG, § 169 AO)
	4 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist
	

	K

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Kaufpreisansprüche
- Lieferung von beweglichen Sachen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Kaufpreisansprüche
- Grundstücksverträge
(§ 196, § 200 BGB)
	10 Jahre
	Fälligkeit des Anspruchs
	

	Kraftfahrzeugunfall
- Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld
(§ 195, § 199 BGB, § 14 StVG)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers bei Personenschäden 30 Jahre nach Begehung der Tat und bei sonstigen Schäden 10 Jahre nach ihrer Entstehung, spätestens 30 Jahre nach dem Ereignis, das den Schaden ausgelöst hat.

	Krankenhausrechnungen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	L

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Landwirte
- Kaufpreisanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Leasing
- Leasing-Raten
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Lehrerhonorare
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Leihvertrag
- Schadensersatzanspruch wegen Beschädigung der Leihsache
(§ 606, § 558 Abs. 2 BGB)
	6 Monate
	Rückgabe der Leihsache
	

	Leihvertrag
- Rückgabeanspruch des Verleihers
(§ 195, § 199 BGB BGB)
	3 Jahre
	Ende des Leihverhältnisses
	Wenn der Verleiher zugleich Eigentümer ist, dann verjährt der Herausgabeanspruch erst nach 30 Jahren (§ 197 Abs. 1 Nr. 1, § 200 BGB).

	Lohnzahlung (Arbeiter und Angestellte)
- sofern keine tarifvertraglichen Ausschlussfristen bestehen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	M

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Makler
- Provisionsanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- arglistig verschwiegene Mängel bei beweglichen Sachen
(§ 438 Abs. 3 Satz 1, § 634a Abs. 3 Satz 1 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist kann nicht abgekürzt werden. Die Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- arglistig verschwiegene Mängel bei Baumaterialien und Bauwerken
(§ 438 Abs. 3 Satz 2, § 634a Abs. 3 Satz 2 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist kann nicht abgekürzt werden. Die Frist endet frühestens 5 Jahre nach der Abnahme bzw. Übergabe. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers endet die Verjährungsfrist 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- Kaufvertrag über bewegliche Sachen
(§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB)
	2 Jahre
	Ablieferung bzw. Übergabe der Kaufsache
	Frist kann von Unternehmern gegenüber Privatpersonen bei neu hergestellten Sachen in AGB nicht unter 1 Jahr verkürzt werden. Gewährleistungsfrist kann beim Verbrauchsgüterkauf bei neuen Sachen generell nicht verkürzt werden und muss bei gebrauchten Sachen mindestens 1 Jahr betragen.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- Kaufvertrag über Grundstücke und Baumaterialien
(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB)
	5 Jahre
	Übergabe des Grundstücks oder der Baumaterialien
	Frist kann von Unternehmern gegenüber Privatpersonen in AGB nicht verkürzt werden. Werden neu hergestellte Baumaterialien von Unternehmern an Verbraucher geliefert, dann ist eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist unter 2 Jahre generell unzulässig. Bei gebrauchten Baumaterialien muss die Gewährleistungsfrist des Händlers mindestens 1 Jahr betragen.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- Rückgriffsansprüche beim Verbrauchsgüterkauf von Händlern gegen Vorlieferanten
(§ 479 BGB)
	2 Jahre
	Ablieferung der Kaufsache
	Verjährung endet frühestens 2 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem der Händler die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat. Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant die Sache dem Unternehmer abgeliefert hat.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- Werkvertrag, Arbeiten an beweglichen Sachen sowie Planungs- und Überwachungsarbeiten hierfür
(§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB)
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	Frist kann von Unternehmern durch AGB gegenüber Privatpersonen maximal auf 1 Jahr verkürzt werden.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- Werkvertrag, Arbeiten an Bauwerken sowie Planungs- und Überwachungsarbeiten hierfür
(§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB)
	5 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	Frist kann von Unternehmern durch AGB gegenüber Privatpersonen nicht verkürzt werden. Ausnahme: VOB-Bauvertrag.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- Werkvertrag, Arbeiten an sonstigen (unkörperlichen) Gütern
(§ 634a Abs. 1 Nr. 3 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- VOB-Bauvertrag, Arbeiten an Gebäuden
(§ 13 Nr. 4 VOB) 
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Mängelgewährleistungsansprüche
- VOB-Bauvertrag, Arbeiten an Grundstücken und Feuerungsanlagen
(§ 13 Nr. 4 VOB)
	1 Jahr
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Mietkaution
- Rückzahlungsanspruch des Mieters 
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Mietnebenkosten
- Einwendungen des Mieters
(§ 556 Abs. 3 BGB)
	12 Monate
	Zugang der Nebenkostenabrechnung
	

	Mietnebenkosten
- Nachforderung durch Vermieter
(§ 556 Abs. 3 BGB)
	12 Monate
	Ende des Abrechnungszeitraums
	

	Mietvertrag
- Mietzahlungen 
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Mietvertrag
- Schadensersatzansprüche wegen Verschlechterung der Mietsache
(§ 548 BGB)
	6 Monate
	Rückgabe der Mietsache
	

	N

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn de Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Notare
- Gebührenforderungen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Nebenkosten, Mietvertrag
- Einwendungen des Mieters
(§ 556 Abs. 3 BGB)
	12 Monate
	Zugang der Nebenkostenabrechnung
	

	Nebenkosten, Mietvertrag
- Nachforderung durch Vermieter
(§ 556 Abs. 3 BGB)
	12 Monate
	Ende des Abrechnungszeitraums
	

	P

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Pachtverträge
- Pachtzahlungen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Pachtverträge
- Schadensersatzansprüche wegen Verschlechterung der Pachtsache
(§ 591b BGB)
	6 Monate
	Rückgabe der verpachteten Sache
	

	Pauschalreisen
- Ansprüche wegen Reisemängeln
(§ 651g BGB)
	2 Jahre
	Termin, an dem die Reise laut Vertrag enden sollte
	Reisemängel müssen dem Veranstalter innerhalb eines Monats nach dem Reiseende angezeigt werden.

	Pfandrechte
- Schadensersatz wegen Verschlechterung der Pfandsache
(§ 1226 BGB) 
	6 Monate
	Rückgabe der Pfandsache
	

	Pflichtteilsanspruch
(§ 2332 BGB)
	3 Jahre
	Kenntnis vom Erbfall
	Verjährungsfrist endet spätestens 30 Jahre nach Eintritt des Erbfalls.

	Produkthaftung
- Schadensersatzansprüche
(§ 12 ProdHaftG)
	3 Jahre
	Zeitpunkt, in dem der Gläubiger von dem Schaden, dem Fehler und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen.
	Verkürzung der Verjährungsfrist ist unzulässig

	R

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Rechtsanwalt
- Honorarforderungen gegen Mandanten
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Rechtsanwalt
- Schadensersatzansprüche von Mandanten
(§ 51b BRAO)
	3 Jahre
	Entstehen des Anspruchs
	Frist endet spätestens 3 Jahre nach Auftragsende. Anwalt muss den Mandanten auf Regressanspruch hinweisen, sonst beginnt eine neue Verjährungsfrist von 3 Jahren.

	Rechtsmängel
- Ansprüche gegen Verkäufer
(§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) 
	30 Jahre
	Abschluss des Kaufvertrags
	Frist kann von Unternehmern gegenüber Privatpersonen bei neu hergestellten Sachen in AGB nicht unter 1 Jahr verkürzt werden. Gewährleistungsfrist muss beim Verbrauchsgüterkauf für neue Sachen mindestens 2 Jahre und für gebrauchte Sachen mindestens 1 Jahr betragen.

	Regelmäßige Verjährungsfrist
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers bei Personenschäden 30 Jahre nach Begehung der Tat und bei sonstigen Schäden 10 Jahre nach ihrer Entstehung, spätestens 30 Jahre nach dem Ereignis, das den Schaden ausgelöst hat. Vertragliche Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis des Gläubigers spätestens 10 Jahre nach der Entstehung.

	Reisevertrag
- Ansprüche wegen Reisemängeln
(§ 651g BGB)
	2 Jahre
	Termin, an dem die Reise laut Vertrag enden sollte
	Reisemängel müssen dem Veranstalter innerhalb eines Monats nach dem Reiseende angezeigt werden.

	Renten
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	S

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Sachverständige
- Gebühren
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Schadensersatzansprüche
- unerlaubte Handlung
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers bei Personenschäden 30 Jahre nach Begehung der Tat und bei sonstigen Schäden 10 Jahre nach ihrer Entstehung, spätestens 30 Jahre nach dem Ereignis, das den Schaden ausgelöst hat.

	Scheck
- Rückgriffsanspruch des Inhabers
(§ 52 ScheckG)
	6 Monate
	Ablauf der Vorlegungsfrist
	

	Schmerzensgeldanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Die Verjährungsfrist endet spätestens 30 Jahre nach der Verletzungshandlung.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 30 Jahre nach Begehung der Tat.

	Schuldanerkenntnis
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Schulgeld
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Statiker
- Werklohnanspruch)
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Steuerberater, Steuerbevollmächtigte
- Honorarforderungen gegen Mandanten
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Steuerberater, Steuerbevollmächtigte
- Schadensersatzansprüche von Mandanten
(§ 68 StBerG) 
	3 Jahre
	Entstehen des Anspruchs
	

	T

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Tantiemen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Taxiunternehmen
- Entgelt für Beförderungsleistungen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Testament
- Anfechtung
(§ 2082 BGB)
	1 Jahr
	Erlangung der Kenntnis vom Anfechtungsgrund
	Frist endet spätestens 30 Jahre nach dem Erbfall.

	Tierärzte
- Honoraransprüche
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	U

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Unerlaubte Handlung
- Schadensersatzanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers bei Personenschäden 30 Jahre nach Begehung der Tat und bei sonstigen Schäden 10 Jahre nach ihrer Entstehung, spätestens 30 Jahre nach dem Ereignis, das den Schaden ausgelöst hat.

	Ungerechtfertigte Bereicherung
- Rückforderungsanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs. Bei der Rückabwicklung von unwirksamen Grundstücksverträgen gilt unabhängig von der Kenntnis des Schuldners eine Verjährungsfrist von 10 Jahren seit Entstehung des Anspruchs (§ 196 BGB).

	Ungerechtfertigte Bereicherung
- deliktischer Bereicherungsanspruch
(§ 852 BGB)
	10 / 30 Jahre
	Entstehung des Anspruchs bei der 10-Jahres-Frist und Zeitpunkt der Verletzungshandlung bei der 30-Jahres-Frist
	Der deliktische Bereicherungsanspruch greift ein, wenn der Täter auf Kosten des Opfers etwas erlangt hat, die Ansprüche aus unerlaubter Handlung aber bereits verjährt sind.

	Unterhaltsansprüche
- unterhaltsberechtigte Angehörige
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist von 3 Jahren gilt auch für durch Urteil festgestellte Unterhaltsansprüche. Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Urteile
- Vollstreckungsmöglichkeit
(§ 197, § 201 BGB)
	30 Jahre
	Rechtskraft des Urteils
	Bei künftig regelmäßig wiederkehrenden Leistungen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren.

	V

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Verbrauchsgüterkauf
- Gewährleistungsansprüche, Baumaterialien
(§ 475 BGB)
	5 Jahre
	Übergabe der Kaufsache
	Verjährungsfrist kann bei neu hergestellten Sachen maximal auf 2 Jahre verkürzt werden. Bei gebrauchten Sachen muss die Verjährungsfrist mindestens ein Jahr betragen.

	Verbrauchsgüterkauf
- Gewährleistungsansprüche, sonstige bewegliche Sachen
(§ 475 BGB)
	2 Jahre
	Übergabe der Kaufsache
	Verjährungsfrist kann bei neu hergestellten Sachen nicht verkürzt werden. Bei gebrauchten Sachen muss die Verjährungsfrist mindestens ein Jahr betragen.

	Vergleich
- Vollstreckungsmöglichkeit
(§ 197 Abs. 1 Nr. 4, § 201 BGB)
	30 Jahre
	Rechtskraft des Vergleichs
	Bei künftig regelmäßig wiederkehrenden Leistungen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren.

	Verleiher
- Rückgabeanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Leihverhältnisses
	Wenn der Verleiher zugleich Eigentümer ist, dann verjährt der Herausgabeanspruch erst nach 30 Jahren (§ 197 Abs. 1 Nr. 1, § 200 BGB).

	Vermächtnis
- Erfüllungsanspruch gegen Erben
(§ 197 Abs. 1 Nr. 1, § 200 BGB)
	30 Jahre
	Anfall des Vermächtnisses
	

	Verlobung
- Ansprüche bei Auflösung
(§ 1302 BGB)
	2 Jahre
	Auflösung der Verlobung
	

	Vermieter, Verpächter
- Miet- oder Pachtzinsen 
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Vermieter, Verpächter
- Schadensersatzansprüche wegen Verschlechterung der Miet- oder Pachtsache
(§ 548, § 591b BGB)
	6 Monate
	Rückgabe der Miet- oder Pachtsache
	

	Versicherungen
- Lebensversicherungsverträge
(§ 12 VVG)
	5 Jahre
	Ende des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann
	Bei Ablehnung der Leistung durch die Versicherung muss innerhalb von 6 Monaten Klage erhoben werden.

	Versicherungen
- sonstige Versicherungsverträge
(§ 12 VVG)
	2 Jahre
	Ende des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann
	Bei Ablehnung der Leistung durch die Versicherung muss innerhalb von 6 Monaten Klage erhoben werden.

	VOB-Werkvertrag (Gewährleistungsanspruch)
- Arbeiten an Gebäuden
(§ 13 Nr. 4 VOB)
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	VOB-Werkvertrag (Gewährleistungsanspruch)
- Arbeiten an Grundstücken und Feuerungsanlagen
(§ 13 Nr. 4 VOB)
	1 Jahr
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Vollstreckungstitel
(§ 197 Abs. 1 Nr. 3 u. Nr. 4, § 201 BGB)
	30 Jahre
	Rechtskraft des Titels
	Bei künftig regelmäßig wiederkehrenden Leistungen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren.

	W

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Wechsel
- Anspruch gegen den Annehmer
(Art. 70 WG)
	3 Jahre
	Verfalltag
	

	Wechsel
- Rückgriff des Inhabers gegen Aussteller und Indossanten
(Art. 70 WG)
	1 Jahr
	Zeitpunkt des Wechselprotests
	

	Wechsel
- Rückgriff des Indossanten gegen Aussteller und andere Indossanten
(Art. 70 WG)
	6 Monate
	Zeitpunkt der Einlösung oder gerichtlichen Geltendmachung
	

	Werkvertrag
- Gewährleistung bei Arbeiten an beweglichen Sachen sowie Planungs- und Überwachungsarbeiten hierfür
(§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB)
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	Frist kann von Unternehmern durch AGB gegenüber Privatpersonen maximal auf 1 Jahr verkürzt werden.

	Werkvertrag
- Gewährleistung bei Arbeiten an Bauwerken sowie Planungs- und Überwachungsarbeiten hierfür
(§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB)
	5 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	Frist kann von Unternehmern durch AGB gegenüber Privatpersonen nicht verkürzt werden. Ausnahme: VOB-Bauvertrag.

	Werkvertrag
- Gewährleistung bei Arbeiten an sonstigen (unkörperlichen) Gütern
(§ 634a Abs. 1 Nr. 3 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Werkvertrag
- Haftung für arglistig verschwiegene Mängel bei beweglichen Sachen
(§ 634a Abs. 3 Satz 1 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist kann nicht abgekürzt werden. Die Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Werkvertrag
- Haftung für arglistig verschwiegene Mängel bei Bauwerken
(§ 634a Abs. 3 Satz 2 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Verjährungsfrist kann nicht abgekürzt werden. Die Frist endet frühestens 5 Jahre nach der Abnahme. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers endet die Verjährungsfrist 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Werkvertrag
-VOB-Bauvertrag, Gewährleistung bei Arbeiten an Gebäuden
(§ 13 Nr. 4 VOB/B)
	2 Jahre
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Werkvertrag
-VOB-Bauvertrag, Gewährleistung bei Arbeiten an Grundstücken und Feuerungsanlagen
(§ 13 Nr. 4 VOB/B)
	1 Jahr
	Abnahme der Werkleistung
	VOB / B muss insgesamt vereinbart werden.

	Werkvertrag
- Unternehmerlohn
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Wirtschaftsprüfer
- Vergütungsanspruch
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Wirtschaftsprüfer
- Schadensersatzanspruch des Auftraggebers
(§ 51a WPO)
	5 Jahre
	Entstehung des Anspruchs
	

	Z

	Art des Anspruchs
	Verjährungs-
frist
	Beginn der Verjährungsfrist
	Bemerkungen

	Zahnärzte
- Honorarforderungen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Zeugnisanspruch
- Arbeitnehmer
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Zinsen
(§ 195, § 199 BGB)
	3 Jahre
	Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis vom Anspruchsgrund und der Person des Schuldners hat oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
	Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

	Zugewinnausgleich
(§ 1378 Abs. 4 BGB)
	3 Jahre
	Kenntnis von der Beendigung des Güterstands
	Die Verjährungsfrist endet spätestens 30 Jahre nach der Beendigung des Güterstands.
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